
b) Bei Bejahung der Frage 2a. und aufgrund der nach der 
Entscheidung des Gerichtshofs (29. Januar 2009, Haupt
zollamt Hamburg-Jonas/Josef Vosding Schlacht, Kühl- 
und Zerlegebetriebe GmbH & Co, C-278/07 bis 
C-280/07) bestehenden Möglichkeit, die in Art. 3 Abs. 
1 Unterabs. 1 der Verordnung Nr. 2988/95 geregelte 
Verjährungsfrist auf Verwaltungsmaßnahmen wie die 
Rückforderung einer Beihilfe anzuwenden, die ein Wirt
schaftsteilnehmer infolge von Unregelmäßigkeiten, die er 
begangen hat, zu Unrecht erlangt hat: 

— Beginnt die Verjährungsfrist im Zeitpunkt der Zah
lung der Beihilfe an den Begünstigten oder im Zeit
punkt der Verwendung der erhaltenen Subvention 
durch den Letzteren zur Bezahlung des unter Miss
achtung einer oder mehrerer Vorschriften über die 
Vergabe öffentlicher Aufträge beauftragten Dienstleis
ters? 

— Wird diese Frist unterbrochen, wenn die zuständige 
nationale Behörde dem Empfänger der Subvention 
einen Kontrollbericht übermittelt, in dem die Miss
achtung der Vorschriften über die Vergabe öffent
licher Aufträge festgestellt und der nationalen Be
hörde deshalb die Rückforderung der gezahlten Be
träge empfohlen wird? 

— Ist, wenn ein Mitgliedstaat von der ihm durch Art. 3 
Abs. 3 der Verordnung Nr. 2988/95 eröffneten Mög
lichkeit Gebrauch macht, eine längere Verjährungsfrist 
anzuwenden — insbesondere wenn in Frankreich die 
im entscheidungserheblichen Zeitraum allgemein gel
tende Frist des Art. 2262 des Code civil angewendet 
wird, die lautet: „Alle Ansprüche, sowohl dingliche als 
auch schuldrechtliche, verjähren innerhalb von 30 
Jahren …“—, die Vereinbarkeit einer solchen Frist 
mit dem Gemeinschaftsrecht, insbesondere mit dem 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, im Hinblick auf die 
Höchstdauer der Verjährung nach der nationalen 
Rechtsvorschrift, die als rechtliche Grundlage für die 
Rückforderung der nationalen Verwaltung dient, oder 
im Hinblick auf die im vorliegenden Fall tatsächlich 
angewandte Frist zu beurteilen? 

c) Bei Verneinung der Frage 2a.: Hindern die finanziellen 
Interessen der Gemeinschaft den Richter daran, für die 
Zahlung einer Beihilfe wie der verfahrensgegenständli
chen die nationalen Vorschriften über die Rücknahme 
anspruchsbegründender Entscheidungen anzuwenden, 
wonach die Verwaltung außer in den Fällen des Nicht
bestehens, der Erlangung durch Betrug oder auf Antrag 
des Begünstigten eine anspruchsbegründende Einzelent
scheidung, sofern sie rechtswidrig ist, nur innerhalb einer 
Frist von vier Monaten nach ihrem Erlass zurücknehmen 
kann, wobei allerdings eine individuelle Verwaltungsent
scheidung, insbesondere wenn sie der Zahlung einer Bei
hilfe entspricht, mit auflösenden Bedingungen verbunden 
werden kann, deren Eintritt die Rücknahme der betref
fenden Beihilfe ohne Einhaltung einer Frist zulässt, und 
diese nationale Regel nach einer Entscheidung des Con
seil d’État so ausgelegt werden muss, dass sie von dem 

Empfänger einer Beihilfe, die zu Unrecht aufgrund einer 
gemeinschaftsrechtlichen Vorschrift gewährt wurde, nur 
geltend gemacht werden kann, wenn er im guten Glau
ben war? 

( 1 ) Verordnung (EWG) Nr. 2052/88 des Rates vom 24. Juni 1988 über 
Aufgaben und Effizienz der Strukturfonds und über die Koordinie
rung ihrer Interventionen untereinander sowie mit denen der Euro
päischen Entwicklungsbank und der anderen vorhandenen Finanz
instrumente (ABl. L 185, S. 9). 

( 2 ) Verordnung (EWG) Nr. 4253/88 des Rates vom 19. Dezember 1988 
zur Durchführung der Verordnung (EWG) Nr. 2052/88 hinsichtlich 
der Koordinierung der Interventionen der verschiedenen Struktur
fonds einerseits und zwischen diesen und den Interventionen der 
Europäischen Investitionsbank und der sonstigen vorhandenen 
Finanzinstrumente andererseits (ABl. L 374, S. 1). 

( 3 ) Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 des Rates vom 18. Dezem
ber 1995 über den Schutz der finanziellen Interessen der Europäi
schen Gemeinschaften (ABl. L 312, S. 1). 
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Vorlagefragen 

1. Ist Art. 7 Buchst. f der Richtlinie 95/46/EG ( 1 ) des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung per
sonenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr dahin 
auszulegen, dass er einer nationalen Regelung entgegensteht, 
wonach für die Verarbeitung personenbezogener Daten, die 
zur Verwirklichung eines berechtigten Interesses des Verant
wortlichen oder Dritter, denen sie übermittelt werden, erfor
derlich ist, ohne Einwilligung der betroffenen Person nicht 
nur Voraussetzung ist, dass die Grundrechte und Grundfrei
heiten der betroffenen Person nicht verletzt werden, sondern 
auch, dass die Daten in öffentlich zugänglichen Quellen 
enthalten sind? 

2. Erfüllt Art. 7 Buchst. f der Richtlinie 95/46 die nach der 
Gemeinschaftsrechtsprechung erforderlichen Voraussetzun
gen, um ihm unmittelbare Wirkung zuzuerkennen? 

( 1 ) ABl. L 281, S. 31.
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